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Gesetzliche und fachliche Grundlagen

Das 1914 im Preußischen Landtag in Berlin verab-
schiedete Preußische Ausgrabungsgesetz und des-
sen Ausführungsbestimmung von 1920 begrün-
deten den Bodendenkmalschutz in Deutschland, 
der in die späteren Denkmalschutzgesetze der 
Bundesländer Einzug hielt. Das geltende Denk-
malschutzgesetz Berlin (DSchG Bln) vom 24. April 
1995, zuletzt geändert am 4. Febr. 2016 (GVBl. 
S. 26, 55), gewährleistet den Schutz und die Pflege 
der im Land Berlin auftretenden Bodenfunde und 
bildet die Grundlage für deren Kulturgüterschutz. 

Das Verzeichnis der archäologischen Funde 
und Fundstellen Berlins ist dafür die fachliche 
Basis. Es enthält die seit über 300 Jahren eingelie-
ferten Funde und deren Grundinformationen, die 
zum Zeitpunkt ihrer Einlieferung und Eintragung 
in das Verzeichnis als schützens- bzw. erhaltens-
wert angesehen wurden. Dabei nehmen die Doku-
mente und Berichte der Berliner archäologischen 
Grabungen, insbesondere die der letzten 25 Jahre, 
den größten Umfang ein. Das bei der Senatsver-
waltung für Kultur und Europa angesiedelte Lan-
desdenkmalamt Berlin führt dieses Verzeichnis 

und ist zugleich die für den Kulturgüterschutz 
und Denkmalschutz der Bodenfunde zustän-
dige Fachbehörde. Die in den Berliner Bezirken 
ange sie delten Unteren Denkmalschutzbehörden 
nehmen wiederum die damit verbundenen Ord-
nungsaufgaben wahr – ausgenommen die der 
Haupt verwaltung, die ebenfalls dem Landesdenk-
malamt Berlin obliegen.

Bekennt die Allgemeinheit, beispielsweise in 
Form von parlamentarischen Beschlüssen, ihr In-
teresse an der Erhaltung ortsfester oder -veränder-
licher Bodenfunde, werden sie mit einer durch das 
Amt gefertigten geschichtlichen, künstlerischen, 
wissenschaftlichen oder städtebaulichen Begrün-
dung als Bodendenkmale ausgewiesen und in 
die Denkmalliste aufgenommen. Sogar Funde 
jüngster Zeitstellung, wie die der Berliner Mauer, 
konnten zum Bodendenkmal erklärt werden, da 
für dessen Bewertung gemäß Paragraph 2 Absatz 
5 DSchG Bln keine zeitlichen oder kategorialen 
Grenzen gelten. Allein der Umstand, dass sie sich 
im Boden oder Gewässer befunden haben und 
von allgemeinem Interesse sind, ist entscheidend.

Bei einer Häufung von Funden und Fundstellen, 
geschichtlichen Ereignissen und naturräumlichen 
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Gegebenheiten für eine mögliche menschliche Be-
siedlung weist das Amt archäologische Verdachts-
gebiete aus. Sie werden vor allem in Verbindung 
mit Planungs- oder Bauvorhaben einer näheren 
Betrachtung (Aktenrecherche) bzw. Untersuchung 
(geophysikalische Messung, archäologische Pro-
spektion) unterzogen, um rechtzeitig denkmalpfl e-
gerische Belange, wie Erhaltungsvorbehalte und 
archäologische Rettungsgrabungen, in die Umset-
zung der Vorhaben einbringen zu können. 

Der Eigentümer eines Denkmals ist zu dessen 
Erhaltung verpfl ichtet. Veränderungen am Denk-
mal unterliegen der Genehmigungs-, Erhaltungs- 
und Dokumentationspfl icht, die der Verursacher 
im Rahmen des Zumutbaren trägt. Diese Ver-
pfl ichtung wird  ebenfalls  auf  die  Funde,  Fund-
stellen und Verdachtsgebiete angewendet, da die 
Dichte und Beschaffenheit der darin noch erhal-
tenen Überreste menschlicher Besiedlung in aller 
Regel erst bei einer archäologischen Grabung, die 
die Befunde und Funde aufnimmt, deutlich wird.

Werden Bodenfunde zufällig angetroffen, sind 
sie anzuzeigen bzw. zu melden. Die Auffi ndungs-
stelle ist bis zu vier Werktage für die Freilegung, 
Dokumentation und Bergung des Fundes zu si-
chern und freizuhalten. Die Frist kann bei Erfor-
dernis verlängert werden. Auch wenn diese Rege-
lung wegen der gut funktionierenden präventiven 
Archäologie  immer  seltener  Anwendung  fi ndet, 
bleibt sie doch von Bedeutung, wie das folgende 
Beispiel zeigt. Bei der Erstellung einer Baugrube 
wurden im Bereich Alexanderstraße/Voltaire-
straße in Berlin-Mitte unlängst bemerkenswerte 
historische Gründungen zufällig entdeckt und 
durch die ausführende Spezialtiefbaufi rma gemel-
det. Auf Veranlassung des Bauherren wurde eine 
archäologische  Grabungsfachfi rma  mit  der  Frei-
legung und Dokumentation beauftragt, die – auf-
grund des eintretenden Grundwassers – in zwei 
Etappen erfolgte und mehr als vier Werktage in 
Anspruch nahm.

Lassen sich die Eigentümer von ortsverän-
derlichen Bodenfunden nicht mehr ermitteln, ge-
hören sie dem Land Berlin. Nach einer seit 1947 
geltenden Verfahrensweise für die Neufunde 
und dem 1995 verabschiedeten Gesetz zur Grün-
dung der Stiftung Stadtmuseum Berlin, in die das 
Märkische Museum eingegliedert wurde, über-
trägt Berlin die Neufunde und die Prähistorische 
Sammlung des Märkischen Museums treuhände-
risch dem Museum für Vor- und Frühgeschich-
te der Staatlichen Museen zu Berlin Preußischer 
Kulturbesitz. Dessen Direktor ist im Nebenamt 
Berliner Landesarchäologe. 

Organisation

Für die nach 1995 geborgenen Neufunde wurde die 
treuhänderische Verwahrung, an die das Neben-
amt des Berliner Landesarchäologen geknüpft ist, 
fortgesetzt und neu verhandelt und am 5. Juli 2016 
zwischen dem Land Berlin, vertreten durch Senator 
Andreas Geisel als damals zuständigem Senatsmit-
glied und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, 
vertreten durch den Präsidenten Prof. Dr. Her-
mann Parzinger, erstmals langfristig vereinbart.

Das Graben nach Denkmalen bedarf in Ber-
lin einer Genehmigung. Die zahlreichen Anfra-
gen nach privater Suche mit dem Metalldetektor 
werden nach dem Denkmalschutzgesetz behan-
delt, da die Suche in aller Regel das Graben ein-
schließt und den Bodendenkmalschutz berührt. 
Eine örtlich und zeitlich begrenzte Genehmigung 
wird dann erteilt, wenn für die Suche ein öffent-
liches Interesse bzw. Erfordernis begründet wer-
den kann und mindestens eine archäologische 
Fachkraft mitwirkt, die die Suche dokumentiert. 
Grabungsgenehmigungen werden in diesem Zu-
sammenhang nicht erteilt. Zudem wird auf die 
Möglichkeit verwiesen, sich als ehrenamtlicher 
Bodendenkmalpfl eger  engagieren  und  an  deren 
Weiterbildungen teilnehmen zu können.

Grabungsschutzgebiete, die durch Rechtsver-
ordnungen erlassen werden können, gibt es bis-
lang nicht. Größere Fundstellen, wie beispielswei-
se der Spandauer Burgwall, der Petriplatz und das 
Dominikanerkloster in Berlin Mitte, wurden als 
fl ächige Bodendenkmale ausgewiesen, um die Ge-
nehmigungs-, Erhaltungs- und Dokumentations-
pfl icht auch für größere schützenswerte Bereiche 
sicherzustellen.

Die am Landesdenkmalamt Berlin angesiedel-
te  Bodendenkmalpfl ege  wirkt  im  Kulturgüter-
schutz zusammen mit Museen, Vereinen, ehren-
amtlichen Bodendenkmalpfl egern, Universitäten 
und Forschungseinrichtungen, die unsere Region 
als Schwerpunkt in den Blick nehmen.

Mit dem Landesarchäologen wird die Ber-
liner  Bodendenkmalpfl ege  derzeit  von  sieben 
hauptamtlichen Mitarbeitern bestritten, darunter 
Prähistorische und Mittelalter-Archäologen, Gra-
bungstechniker, eine Restauratorin für archäolo-
gisches Kulturgut, die das Archäologische Ein-
gangsmagazin des Landesdenkmalamtes Berlin 
betreut, und eine Archivfachkraft. Das Amt bildet 
Ehrenamtliche weiter und hat für die Dauer von 
sechs Jahren (2017-22) zehn Ehrenamtliche mit ei-
ner bezirklichen Zuständigkeit berufen und mit 
einem Ausweis ausgestattet, um, wie es traditio-
nell das Ehrenamt in Berlin vorsieht, die Arbeit 
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der hauptamtlichen Bodendenkmalpflege zu un-
terstützen und u.a. Kontrollen auf Baustellen aus-
üben zu können. 

Durch die Teilung Berlins gab es für Ostberlin 
und für Westberlin eigene Zuständigkeiten. In der 
Nachkriegszeit nahm sogar die in Ostberlin an-
sässige Sektion für Ur- und Frühgeschichte an der 
Akademie der Wissenschaften der DDR Aufga-
ben der Bodendenkmalpflege wahr. Die am Mär-
kischen Museum angesiedelte Arbeitsstelle für die 
Bodendenkmalpflege  war  für  Ostberlin  verant-
wortlich und ging in das für Westberlin zustän-
dige Archäologische Landesamt Berlin über, das 
aus der Dienststelle des Vertrauensmannes für die 
kulturgeschichtlichen Bodenaltertümer hervorge-
gangen war. Bis 1995 waren die Fach- und Schutz-
aufgaben im Archäologischen Landesamt Berlin 
gebündelt. Vor diesem Hintergrund erscheint es 
erklärlich, dass in den für die Schutzaufgaben 
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörden 
(noch) keine Mitarbeiter eingesetzt sind, die ei-
gens für die Bodendenkmalpflege zuständig sind.

Arbeitsweise

Das Archäologische Eingangsmagazin ist, wie das 
Verzeichnis der archäologischen Funde und Fund-
stellen Berlins, Ausdruck dafür, dass das Land Ber-
lin sein Schatzregal ausübt. Von den Grabungen 
und  gelegentlichen  Auffindungen  eingelieferte 
Funde werden erfasst und erstbehandelt, bevor sie 
an das Museum für Vor- und Frühgeschichte für die 
treuhänderische Verwahrung übergeben werden. 

Dazu gehörende Grabungs- und Auffindungs-
berichte und Dokumentationen werden archiviert 
und in einer Datenbank, dem mehrdimensionalen 
Retrievalsystem FAUST, das nicht auf einer SQL 
Datenbank beruht, erfasst und erschlossen. Die 
Fundstellen werden im Geoinformationssystem 
Yet Another Data Environment (YADE) kartiert. 
Über das Archäologische Informationssystem Ber
lin (AISBer) werden Grundinformationen über 
die Funde und Fundstellen schrittweise (von den 
Innenbezirken beginnend in die Außenbezirke 
führend) im Internet über das Berliner Geoportal 
(FIS-Broker) zur Verfügung gestellt. Die FAUST-
Datenbank und die YADE-Karten, in denen auch 
die archäologischen Verdachtsflächen eingetragen 
sind, können bei den zuständigen Mitarbeitern des 
Landesdenkmalamtes Berlin eingesehen werden. 

Das Verzeichnis wird fortlaufend geführt und 
derzeit überarbeitet. Der erste Band über die inner-
städtischen Altbezirke Mitte, Tiergarten, Wedding, 
Prenzlauer Berg und Friedrichshain ist bereits er-

schienen (Muschert, 2014), dessen Kartierung ist 
mit Grundinformationen in AISBer online zugäng-
lich. Der zweite Band über die Altbezirke Kreuz-
berg, Charlottenburg, Wilmersdorf, Zehlendorf, 
Schöneberg, Steglitz, Tempelhof, Neukölln und 
Treptow wird derzeit redaktionell bearbeitet und 
erscheint demnächst. Mit weiteren zwei Bänden, 
die vorbereitet werden, sind die Archäologischen 
Funde und Fundstellen Berlins erstmals in Pa-
pierform und darauffolgend auch online wieder-
vereint, nachdem 1987 unter den Bedingungen 
der getrennten Stadt die Archäologische Landes-
aufnahme erschienen war, für die die getrennten 
Archive und Sammlungen nicht oder nur einge-
schränkt zugänglich waren.

Strategien der Erhaltung und Sicherung von 
Bodendenkmalen

Viele verschiedene Akteure aus unterschiedlichen 
Fachdisziplinen wirken an den Strategien mit und 
stellen die fachliche Qualität sicher. Aufgrund 
des gesetzlich verankerten Verursacherprinzips 
werden die Rettungsmaßnahmen zum großen 
Teil  durch  archäologische  Grabungsfachfirmen 
bzw. freischaffende Archäologinnen und Archäo-
logen sowie Grabungstechnikerinnen und Gra-
bungstechniker durchgeführt, die durch Natur-
wissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler 
unterstützt werden. Eine eigene Liste der infrage 
kommenden Firmen und Personen führt das Amt 
nicht, es bezieht sich auf die vom Bundesverband 
freiberuflicher Kulturwissenschaftler  e.V.  ausge-
sprochenen Empfehlungen. In aller Regel wählen 
die Verursacher die Firmen und Personen selbst 
aus und beauftragen sie. 

Das Amt führt die Fachaufsicht über die Maß-
nahmen aus, die deren Vorbereitung, Beaufsich-
tigung und Abnahme der bei den Maßnahmen 
geborgenen Funde und erstellten Dokumenta-
tionen beinhaltet. Der vom Amt herausgegebene, 
fortgeschriebene und für zwei Jahre geltende 
Standard zur Durchführung archäologischer Gra-
bungen im Land Berlin wird durch die Unteren 
Denkmalschutzbehörden als Auflage in die denk-
malrechtliche Genehmigung für die Maßnahmen 
aufgenommen.

Die Vielzahl von Grabungen auf historischen 
Friedhöfen erfordert eine enge Zusammenarbeit 
mit Anthropologinnen und Anthropologen, die 
ausschließlich durch freie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter geleistet wird. Dieser fachliche Zu-
gewinn  für  die  Bodendenkmalpflege  wird  aber 
bislang noch nicht durch einen institutionellen 
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Verbund mit einem anthropologischen Institut 
gestützt,  ein  Defizit,  das  in  Anbetracht  des  me-
thodischen Fortschritts in der Disziplin, der zahl-
reichen Grabungen auf Friedhöfen und der guten 
Skeletterhaltung besonders schwer wiegt. Bishe-
rige Versuche, solche Verbindungen in Berlin zu 
schaffen, blieben erfolglos. Andere Disziplinen, 
wie die Archäozoologie, Archäobotanik und Den-
drochronologie, werden,  teils entgeltpflichtig,  tra-
ditionell durch das Referat Naturwissenschaften 
am Deutschen Archäologischen Institut Zentrale 
Berlin wahrgenommen, das aufgrund langjähriger 
Verbindungen und der räumlichen Nähe erste Un-
tersuchungsergebnisse sehr zeitnah bereitstellt, um 
sie im weiteren Grabungsablauf berücksichtigen zu 
können. Für Probenentnahmen kommen die Kolle-
ginnen und Kollegen auch selbst auf die Berliner 
Grabungen und nehmen am Grabungsfortschritt 
und den neuen Erkenntnissen Anteil, um sie in ihre 
Ergebnisse einfließen lassen zu können. 

Auf dem Gebiet der Grabungstechnik und Re-
staurierung entwickelte sich mit der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Berlin, dem Studien-
gang für die Restaurierung von archäologischem 
Kulturgut und Grabungstechnik, ebenfalls eine 
enge Zusammenarbeit. Zahlreiche Studierende 
absolvierten als Zivildienstleistende bzw. Bundes-
freiwillige oder Teilnehmer der Jugendbauhütte 
Berlin und Brandenburg der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz ihr Vorpraktikum in der Boden-
denkmalpflege  des  Landesdenkmalamtes  Berlin. 
Im Berliner Särgeprojekt wurden drei bei der Gra-
bung auf dem Schlossplatz im Block geborgenen 
Särge in die Hochschule verbracht und dort frei-
gelegt und erforscht (s.a. JeBerin & Puille, 2015). 
Der Sarg des Konrad von Burgsdorff (1595-1652), 
kurbrandenburger Oberkämmerer und Geheim-
rat und zugleich Ritter des Johanniterordens, wie 
es durch das Tragen des  an  seiner Kette  befind-
lichen Ritterkreuzes unterstrichen wird, wurde 
durch Studierende der Hochschule restauriert 
und dauerhaft im Neuen Museum ausgestellt. 

Einige Grabungen, die für die Landesgeschich-
te von besonderer Bedeutung sind, führt das Amt 
selbst durch, so die auf dem Spandauer Burgwall 
2005-09, im Bereich des Großen Jüdenhofs 2010-12 
und Berliner Rathauses 2009-16. Andere, wie die 
in Verbindung mit dem Hauptstadtumzug von 
Bonn nach Berlin und im Rahmen von Entwick-
lungsmaßnahmen, so die im Bereich der Wisma-
rer Straße und Goerzallee 1997/98, Schönerlinder 
Straße 1998/99, Biesdorf-Süd 1998-2016, Petri-
platz 2007-09 und Schlossplatz 2008-16 wurden 
durch freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
Arbeitsgemeinschaften oder Gesellschaften bür-

gerlichen Rechts bildeten, und durch archäolo-
gische Grabungsfachfirmen durchgeführt.

Die Auswertung mehrjähriger Grabungen, 
einschließlich deren Publikation, und die Konser-
vierung und Restaurierung deren Funde stellt das 
Amt vor große Herausforderungen, geht es doch 
bei einer größeren Grabung um jeweils mehr als 
200.000 Fundpositionen und mehr als 5.000 Be-
funde. Deren Dokumentationen liegen analog 
und digital vor und werden in mehreren Bearbei-
tungsschritten ausgewertet, wofür im Grabungs-
budget weder ausreichend Zeit noch Mittel zur 
Verfügung stehen. Die erwähnte Vereinbarung 
vom 5. Juli 2016 spricht sich für den Einsatz von 
Landesmitteln aus, denn die Funde sind mit ih-
rer Entdeckung dessen Eigentum, woraus sich 
für das Land die Verpflichtung ergibt, schützens- 
und erhaltenswerte Funde einzulagern, zu re-
staurieren und zu veröffentlichen.

Archäologische Fenster und Archäologischer 
Pfad in der historischen Mitte von Berlin

Mit der Entdeckung der Grundmauern der mit-
telalterlichen Lateinschule auf dem Petriplatz in 
Cölln setzte in der historischen Mitte von Berlin 
2007 ein Paradigmenwechsel ein, die ergrabenen 
Überreste nicht nur zu dokumentieren, sondern 
sie auch dauerhaft sichtbar und begehbar zu er-
halten. Dafür wurde im Bereich der Lateinschule 
eine Umplanung vorgenommen und die westlich 
des Platzes beabsichtigte neue Straße verlegt, um 
über der Lateinschule ein Archäologisches Besu-
cherzentrum zu errichten, in das als Mieter, neben 
dem Schaubereich des Archäologischen Eingangs-
magazins, das Magazin und die Werkstatt des 
Museums für Vor- und Frühgeschichte einziehen, 
um attraktive Besucherangebote durchzuführen. 
Neben dem Besucherzentrum und in der Mitte 
des Petriplatzes wird auf den einsehbaren Grund-
mauern der Petrikirche das House of One, eine in-
terreligiöse Begegnungsstätte, errichtet. Östlich 
des Platzes und der neu angeordneten Straße be-
findet sich das neu errichtete Hotel am Petriplatz, 
in dem die Überreste der historischen Keller der 
Scharrenstraße erhalten und halböffentlich begeh-
bar sind. Der Petriplatz gilt für die Stadtplanung 
in den Fragen zum Umgang mit der Bodendenk-
malsubstanz als Lehrbaustelle. 

Die Bezeichnungen Archäologisches Fenster 
und Archäologischer Pfad wurden von der Stadt-
planung für ausgestaltete Orte mit begehbarer oder 
im Stadtraum markierter Bodendenkmalsubstanz 
eingeführt, die in einem Rundgang erschlossen 
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werden können. Ihre Herrichtung ist eine für die 
Bodendenkmalpflege  keine  neue  Aufgabe.  Be-
reits in der Altstadt Spandau und auf der Zitadel-
le Spandau, in der Altstadt Köpenick und auf der 
Schlossinsel Köpenick und in der Gedenkstätte Ber-
liner Mauer in der Bernauer Straße wurden solche 
Orte bzw. Pfade angelegt und museal erschlossen.

In der historischen Mitte von Berlin, in der in-
frage kommende Orte teils verborgen, teils nicht 
museal genutzt sind, bedarf es deren Erläuterung 
und musealer Einbindung. So unterschiedliche 
Stätten wie die Sichtgrube in der Nikolaikirche, 
die Gruft in der Parochialkirche und die Archäo-
logischen Fenster auf dem Petriplatz, Schlossplatz 
und im Berliner Rathaus bedürfen einer verbin-
denden und erläuternden Kommentierung.

Für die Bodendenkmalpflege neue Aufgaben-
felder werden mit der interdisziplinären Auswer-
tung der um die 3.000 geborgenen Bestattungen 
des Petrikirchhofs und der schrittweisen archäo-
logischen Grabung, Auswertung und Ausstellung 
der Funde der auf dem Tempelhofer Flugfeld nach-
gewiesenen Zwangsarbeiterlager erschlossen. Da-
bei werden von der Stadt- und Freiraumplanung 
und  vom  Amt  finanzierte  Kooperationen  einge-
gangen, so für die Gebeine des Petriplatzes Medi
eval Population and Space mit dem Institut für Ge-
schichtswissenschaften Mittelalterliche Geschichte 
und Landesgeschichte der Humboldt-Universität 
zu Berlin (2013-15) und für die Zwangsarbeiterla-
ger in Tempelhof mit dem Institut für Vorderasia-
tische Archäologie der Freien Universität Berlin 
(2012-14, 2017). Die dabei gewonnenen Erkennt-
nisse sollen Impulse für Forschungen zu ähnlichen 
Themenfeldern auch außerhalb Berlins geben, wie 
es  der  Bodendenkmalpflege  unserer  Region  be-
reits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in 
der Bronzezeit- und Slawenforschung und in der 
Grabungstechnik gelungen war (BierMann, 2006; 
Meyer, 2006; Metzner-neBelsick, 2006).

Dauer- und Sonderausstellungen

Die großen Berliner Museen, die traditionell Ber-
liner Bodenfunde ausstellten, haben angesichts 
neuer Entwicklungen, wie der Wiedereinzug des 
Museums für Vor- und Frühgeschichte ins Neue 
Museum und die Hinwendung des Märkischen 
Museums auf die Berliner Stadtgesellschaft, ihr 
Profil  verändert.  In  der  Dauerausstellung  des 
Neuen Museums widmet sich ein Raum der „Ar
chäologie in Berlin“. Die Sonderausstellungen „Der 
Berliner Skulpturenfund. „Entartete Kunst“ im 
Bombenschutt“ (2010), „Von den letzten Dingen. Tod 

und Begräbnis in der Mark Brandenburg 15001800“ 
(2012) und „Untergrund. Das alte Rathaus von 
Berlin. Die Archäologische Neuentdeckung“ (2014) 
boten umfangreiche Einblicke in die jeweiligen 
Grabungen bzw. Berlinfunde und werden durch 
Ausstellungsführer ergänzt, eine Tradition, die 
an die im Langhansbau des Schlosses Charlot-
tenburg, vormaliger Sitz des Museums für Vor- 
und Frühgeschichte, gezeigten Ausstellungen 
„Archäo logie des Grauens. Funde und Befunde des 
Zweiten Weltkrieges aus Berlin“ (2005) und „Vom 
Rand und aus der Mitte. Archäologie in Berlin seit 
dem Mauerfall“ (2006) anknüpft. 

Einen wesentlichen Beitrag in der Vermittlung 
der Berliner Bodenfunde leisten die bezirklichen 
Museen, Spezialmuseen und Vereine mit enga-
gierten haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, darunter das nunmehr 
40 Jahre bestehende Museumsdorf Düppel, ein 
Zentrum experimenteller Archäologie in Deutsch-
land, das das Landleben im 12./13. Jahrhundert, 
darunter Haus- und Brunnenbau, Ackerbau und 
Viehzucht, ländlicher Garten, Kochen bäuerlichen 
Essens, Techniken (Korbflechten, Wippdrechseln, 
Muldenhauen, Teer- und Gefäßherstellung) und 
Handwerk (Imkern, Spinnen, Weben mit dem 
Webstuhl und dem Brettchen, Nadelbindung, 
Herstellung und Färben von Textilien, Schmie-
den) erforscht und nachvollzieht. 

Unter den zahlreichen Dauer- und Sonderaus-
stellungen der bezirklichen Museen, Spezialmu-
seen und Vereine wird auf eine kleine Auswahl 
verwiesen: das AlliiertenMuseum zeigt die Funde 
der Grabung auf dem Tempelhofer Flugfeld, das 
Berliner Unterwelten-Museum Objekte aus den 
Ministergärten, das Bezirksmuseum Marzahn-Hel-
lersdorf die Funde der Grabungen in Biesdorf-Süd, 
das Botanische Museum organische Funde Berli-
ner Grabungen, die Gedenkstätte Berliner Mauer 
die Funde der Grabungen an der Bernauer Straße, 
das Gutshaus Steglitz die Funde der Grabungen an 
der Wismarer Straße/Goerzallee, das Jagdschloss 
Grunewald die Funde der Grabung im Bereich des 
Schlosses, das Kunstgewerbemuseum Schloss Kö-
penick die Funde der Grabungen auf der Schlossin-
sel Köpenick, das Märkische Museum die Funde 
aus Mitte, das Mitte Mu seum die Funde der Gra-
bungen am Ahornblatt und Petriplatz, das Museum 
Köpenick die Funde der Grabungen in der Altstadt 
von Köpenick, das Museum Lichtenberg im Stadt-
haus Objekte aus Lichtenberg, das Museum Pan-
kow Heynstraße Funde aus Buch, die Nikolaikirche 
in Mitte Funde aus den Grabungen in und an der 
Kirche und das stadtgeschichtliche Museum Span-
dau Zeughaus der Zitadelle Funde aus Spandau.
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Veröffentlichungen und Veranstaltungen

Eine der Säulen der regelmäßigen Berichterstat-
tung über die Bodendenkmalpflege  in Berlin  ist 
das von der Archäologischen Gesellschaft in Ber-
lin und Brandenburg e.V. jährlich herausgegebene 
Jahrbuch „Archäologie in Berlin und Brandenburg“. 
Ein ähnliches Anliegen verfolgt der gemeinsam 
mit der Gesellschaft veranstaltete jährliche Ber-
liner Archäologentag. In größeren Abständen 
erscheinen die vom Museum für Vor- und Früh-
geschichte herausgegebenen Berliner Beiträge 
zur Vor- und Frühgeschichte Neue Folge, in der 
u.a. Berliner Grabungen außerhalb der Mitte Ber-
lins vorgestellt werden (Wanzek, 2001; hofMann, 
2003; Vietze, 2009; rau & rau, 2009).

In den vom Landesdenkmalamt Berlin heraus-
gegebenen Beiträgen zur Denkmalpflege in Berlin 
erschien eine erste archäologische Monographie 
über stadtarchäologische Grabungen in Mitte 
(Hofmann & Römer, 1999). Im Millenniumsjahr 
kam ein weiteres als Sonderband ausgewiesenes 
Heft heraus, dessen Titel „Miscellanea Archaeologi
ca“ eine neue Reihe bezeichnet, die innerhalb der 
Beiträge zur Denkmalpflege  in Berlin mitgeführt 
wird (Haspel & Menghin, 2000). Wenngleich in den 
Beiträgen zur Denkmalpflege in Berlin weiterhin 
archäologische Monographien über stadtarchäo-
logische Grabungen in Mitte erscheinen, so Band 
36 (Melisch, 2011), kann die Reihe „Miscellanea Ar
chaeologica“ bereits vier Bände vorweisen: Der er-
wähnte Sonderband zählt als Band I, Band II (has-
Pel & MenGhin, 2005), Band III (hasPel & MenGhin, 
2006) und Band IV (hasPel & WeMhoff, 2010).

Zum Umgang mit Bodenfunden von 
besonderer Bedeutung

Spektakuläre und ungewöhnliche Funde stehen 
im Interesse der Öffentlichkeit und geben An-
lass, den Denkmalschutz und Kulturgüterschutz 
an diesen Beispielen mit zu verfolgen und zu be-
werten. Das Eigentum an solchen Bodenfunden, 
wie in den folgenden drei Beispielen zu sehen ist, 
verbleibt nicht immer dem Land Berlin, sondern 
wird auch der Bundesrepublik Deutschland zuer-
kannt und auf Private übertragen. Die neuen Ei-
gentümer sind zum denkmalgerechten Umgang 
verpflichtet, der in begründeten Fällen, so bei den 
auf Private übertragenen Hölzern aus der Grün-
dung des Berliner Stadtschlosses, auch zu Zweck-
entfremdungen führen kann. 

Der Berliner Skulpturenfund
Mitte Januar 2010 trat bei der archäologischen 
Grabung in Verbindung mit dem Weiterbau der 
U-Bahnlinie U 5 im südlichen Keller des Vorder-
hauses der ehemaligen Königstraße 50, der mit 
Brandschutt des Zweiten Weltkrieges verfüllt 
war, eine ungewöhnliche korrodierte Bronzepla-
stik zutage, die ein weibliches Antlitz trug. Glück-
licherweise konnte sie schnell als Kunstwerk der 
Moderne, das Bildnis der Anni Mewes (1921) von 
Edwin Scharff, erkannt und den Beständen der 
Beschlagnahmung als „Entartete Kunst“ zugeord-
net werden, die als vermisst galten. Das nährte 
die Hoffnung, weitere bislang vermisste Objekte 
der Beschlagnahmung wiederzufinden, was sich 
mit 15 weiteren Plastiken, davon 12 während der 
regulären Grabung und drei während einer spe-
ziellen Nachgrabung, bestätigte. Der 16 Werke 
der Moderne umfassende „Berliner Skulpturen
fund“ gab Anstoß zu Recherchen der Forschungs-
stelle für „Entartete Kunst“ an der Freien Univer-
sität Berlin, die die Adresse Königstraße 50 als 
ein Depot des Reichspropagandaministeriums 
identifizierte,  in  dem  beschlagnahmte  Bestände 
gelagert waren. Durch die Brandzerstörung des 
Hauses hatten sich Werke aus nicht brennbaren 
Materialien, wie Bronze, Terrakotta, Marmor er-
halten, weitere aus brennbaren Materialien konn-
ten im Brandschutt nachgewiesen werden. 

Bei diesen Bodenfunden handelt es sich nicht 
um herrenlose Gegenstände, vielmehr ließen 
sich die Eigentümer ermitteln. Für die Bestände 
der Beschlagnahmung als „Entartete Kunst“ gilt 
die Bundesrepublik Deutschland als Eigentüme-
rin, weshalb das Bundesamt für zentrale Dienste 
und offenen Vermögensfragen die Eigentumszu-
schreibung an die Bundesrepublik Deutschland 
vornahm und das Museum für Vor- und Frühge-
schichte der Staatlichen Museen zu Berlin Preu-
ßischer Kulturbesitz als Leihnehmer mit der Ver-
waltung der Bestände beauftragte (Abb. 1). Aus 
Sicht der Bodendenkmalpflege war es ein zentrales 
Anliegen, den Fund in seiner Geschlossenheit 
und mit seiner besonderen Auffindungsgeschich-
te und dem Fundzusammenhang zu bewahren, 
was durch die einheitliche eigentumsrechtliche 
Zuweisung an den Bund und die Verwaltung 
durch das Museum für Vor- und Frühgeschichte, 
das, wie bereits erwähnt, die Berliner Bodenfunde 
treuhänderisch verwahrt, gelungen ist. 

Die Holzgründung des Berliner Schlosses
Mitte April 2013 wurden Hölzer aus der Gründung 
des Schlosses in der „Auktion AntikHolz. Erwerben 
Sie ein Stück Geschichte“ im abba Berlin Hotel, Liet-
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zenburger Straße 89 in 10179 Berlin versteigert. Ihr 
hervorragender Erhaltungszustand offenbarte sich 
während der Grabung, als das Ziehen und Ver-
werten der Hölzer im Rahmen der Gründungsar-
beiten für das Humboldt-Forum bereits vergeben 
war. Im älteren Gutachten war davon ausgegangen 
worden, dass die Hölzer nicht mehr gebrauchsfä-
hig und zu entsorgen sind. Ein jüngeres Gutachten 
brachte zum Ausdruck, dass die Hölzer nach fach-
gerechter Trocknung bis zur Ausgleichsfeuchte 
für dekorative Zwecke genutzt werden können, so 
zum Herstellen von Tischen, Bänken und Skulp-
turen, jedoch nicht für statisch tragende und bau-
aufsichtlich relevante Holzkonstruktionen. 

Die denkmalrechtliche Genehmigung sah nur 
für den Teil der annähernd 2000 zu ziehenden 
Kiefernpfähle und Eichbohlen die Erhaltung vor, 
die in den Archäologischen Keller des Humboldt-
Forums integriert werden. Somit hatte die Boden-
denkmalpflege ihren Zugriff auf die Hölzer zum 
Zeitpunkt ihrer Bergung verwirkt (Abb. 2). 

Das Echo auf die Versteigerung war überwäl-
tigend. Alle Hölzer wurden verkauft. Das Min-

destgebot richtete sich nach der Länge der Pfähle 
und Bohlen und der Holzart. Eiche war teurer als 
Kiefer: 4 Meter lange zugespitzte Kiefernpfähle 
für 298 €; 2 Meter bis 3 Meter lange zugespitzte 
Kiefernpfähle und 6 Meter bis 8 Meter lange Ei-
chenbohlen für 476 €; 4 Meter lange Eichenbohlen 

Abb. 1  Berliner Skulpturenfund im Neuen Museum während seiner ersten Präsentation 2010/11 (Aufnahme: Achim Kleuker. Verbleib 
der Aufnahme: Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz).

Kulturgüterschutz am Beispiel der Bodendenkmalpflege in Berlin

Abb. 2  Kiefernpfähle aus der Gründung des Berliner Schlosses, 
die für die Versteigerung 2013 vorgesehen waren (Aufnahme: 

Michael Malliaris, Verbleib der Aufnahme:
Landesdenkmalamt Berlin).
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für 714 €. Bevor die Hölzer an die neuen Eigen-
tümer übergeben wurden, lagerten sie gestapelt 
auf einem Bauhof der Firma, die die Hölzer ge-
borgen hatte und wurden feucht gehalten. Der 
Erlös der Versteigerung kam der Bodendenkmal-
pflege nicht zugute. 

Die für den Archäologischen Keller des Hum-
boldt-Forums sichergestellten Hölzer werden in 
der Schlossbauhütte und unter Leitung der Re-
staurierung archäologisches Kulturgut im Bran-
denburgischen Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäo logisches Landesmuseum kontrolliert ge-
trocknet, ein Prozess, der über Jahre andauert und 
bei dem die Hölzer in Sand eingebettet sind. Ver-
gleichbare Bedingungen wurden für die verstei-
gerten Hölzer weder gutachterlich gefordert noch 
geschaffen, so dass sich deren Zustand seit deren 
Versteigerung erheblich verändert haben kann und 
mancherlei in Aussicht gestellte Verwertung nicht 
mehr oder nur eingeschränkt realistisch erscheint. 

Der Förderverein Berliner Schloss e.V., der 
ursprünglich die weitere Verwertung der Hölzer 
für das Humboldt-Forum vorsah, lehnte sie un-
ter wirtschaftlichen Erwägungen ab. Die Hölzer 
wurden mit der Versteigerung vereinzelt in pri-
vates Eigentum und in neue Zusammenhänge 
bzw. Nutzungen überführt, so dass sie für den 
ursprünglichen Bedeutungszusammenhang als 
verloren gelten können, selbst wenn sie sich als 
„Stück Geschichte“ in Tischen, Bänken und Skulp-
turen wiederfinden sollten.

Das Lenindenkmal
In einer gezielten Grabung wurde 2015 im „Hügel 
vor der Stadt“, der die Überreste des vormaligen 
Lenindenkmals (geschaffen von Nikolai Tomski, 
aufgestellt 1970, abgebaut 1991) schützte, der 
Kopf des Denkmals geborgen, das den damaligen 
Leninplatz, heute Platz der Vereinten Na tionen, 
prägte und am südwestlichen Eingang des 
Volksparks Friedrichshain stand. Das Denkmal 
war in 111 Teile zerlegt und in den Müggelheimer 
Forst verbracht worden. 

Durch die Bergung des Kopfes ist der vom 
Denkmal überkommene und bis dato in seiner 
Geschlossenheit und im Hügel gesicherte Be-
stand gestört (Abb. 3). Nach den Unterlagen 
bestand zum Zeitpunkt der Demontage eine Un-
sicherheit darüber, wie mit den Überresten des 
Lenindenkmals weiter umgegangen werden soll. 
Vor diesem Hintergrund entschied man sich, die 
Teile nicht als Baumaterial einzusetzen, sondern 
sie so vorzuhalten, dass sie zu einem späteren 
Zeitpunkt in ihrer Geschlossenheit wiedergewon-
nen werden können. Sollte sich diese Absicht ir-

gendwann erweisen, dann wäre es ein Gebot, den 
Kopf für die Vervollständigung des Bestandes 
und dessen neuer Präsentation zur Verfügung zu 
stellen. Derzeit befindet er sich in den Beständen 
des Fachbereichs Kultur, die Kunstamts- und Mu-
seumsleitung im Bezirksamt Spandau und wird 
in der Dauerausstellung „Enthüllt. Berlin und seine 
Denkmäler“ auf der Zitadelle Spandau gezeigt. 

Die Frage, ob der „Hügel vor der Stadt“ die 
Kriterien eines Bodendenkmals erfüllt oder auch 
nicht, ist nicht leicht zu beantworten. Tilgungen 
und Vergrabungen oder Versenkungen von Bild-
werken vormaliger Herrscher oder Götter, mit 
dem Ziel, sie zu einem späteren Zeitpunkt nahe-
zu vollständig wiedergewinnen zu können, sind 
für vor- und frühgeschichtliche Zeiten sicherlich 
schwer nachzuweisen aber nicht auszuschließen. 
Hügel in diesem Kontext würden wir zum Boden-
denkmal erklären. Es fällt schwer, gleiches für ei-
nen Hügel, der 1992/93 entstand, vorzunehmen. 
Aber möglicherweise wird sich das schon morgen 
ändern, denn nach dem Berliner Denkmalschutz-
gesetz besteht keine zeitliche Begrenzung für die 
Bodendenkmale.

Fazit und Ausblick

Der Beitrag gibt einen Überblick über den Kul-
turgüterschutz am Beispiel der Bodendenkmal-
pflege  in  Berlin,  dem  das  Denkmalschutzgesetz 
Berlin zugrunde liegt. Das darin enthaltene Große 
Schatzregal sichert dem Land Berlin das Eigentum 
an allen herrenlosen Bodenfunden. Die Beispiele 
Berliner Skulpturenfund und Holzgründung des 
Berliner Schlosses zeigen, dass ausnahmswei-
se das Eigentum an den Bodenfunden auch der 
Bundesrepublik Deutschland zuerkannt werden 
kann und/oder auf Private übergeht. Nach dem 
Gesetz sind die neuen Eigentümer zum denkmal-
gerechten Umgang verpflichtet,  selbst wenn die 
Hölzer des Berliner Schlosses mittlerweile zweck-
entfremdet sind.

Das Beispiel Lenindenkmal und die hier nicht 
näher ausgeführten Grabungen im Bereich der Ber-
liner Mauer an der Bernauer Straße (WaGner, 2009) 
führen vor Augen, dass die Zeitgrenzen der Boden-
funde in die jüngste Neuzeit vorrücken. Der Hügel, 
in  dem  sich  das  Lenindenkmal  derzeit  befindet, 
macht es erforderlich, dass sich die Bodendenkmal-
pflege  damit  auseinandersetzt,  um  Lösungen  für 
einen denkmalgerechten Umgang mit den Über-
resten des Denkmals entwickeln zu können. 

Die Vielzahl der Grabungen und die Aufhe-
bung der zeitlichen Begrenzung für bewegliche 
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Bodendenkmale bewirken, dass die Anzahl auf-
bewahrenswerter Funde stetig steigt. Der Bedarf 
an Erforschungen und Veröffentlichungen sowie 
Restaurierungen und Konservierungen nimmt 
ständig zu. Unter den gegenwärtigen personellen 
und finanziellen Voraussetzungen  kann nur  ein 
kleiner Teil neuer Grabungen und Funde aufbe-
reitet werden, wenngleich das Interesse der Öf-
fentlichkeit an deren Veröffentlichung und Prä-
sentation  wächst.  Eine  breitere  finanzielle  Basis 
und die bessere Vernetzung mit wissenschaft-
lichen Einrichtungen und Museen können dazu 
beitragen, dass der durch die neueren Grabungen 
und Funde eingetretene Wissensfortschritt zeit-
naher vermittelt werden kann.
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